
Marburg, den 04.02.2026

Beschluss Satzung Quotierung StuPa Vorstand

Das Student*innenparlament hat beschlossen:

Ändere Satzung Artikel 12 wie folgt:

1.  1Das Student*innenparlament wählt in seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte einen Vorstand,

welcher  sich in  der  Regel  aus  drei  mindestens  aber  aus  zwei  Mitgliedern zusammensetzt.  2Die

Mitglieder  des Vorstandes sind formal  gleichberechtigt  und bilden zusammen den Vorstand des

Student*innenparlaments.  3Der  Vorstand  ist  mindestens  zur  Hälfte  aus  FLINTA*  Personen  zu

besetzen. 4Näheres regelt die Geschäftsordnung des Student*innenparlaments.

-Der Vorstand des Student*innenparlaments


